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Vortrag an den Ministerrat

6. Tagung der Vertragsparteien des Ubereinkommens von Minamata iiber
Quecksilber; 3. bis 7. November 2025 in Genf; dsterreichische Delegation

Osterreich ist Vertragspartei des Ubereinkommens von Minamata tiber Quecksilber (BGBI.
[l Nr. 108/2017 idF BGBI. Il Nr. 138/2023). Das Ubereinkommen ist am 16. August 2017 in
Kraft getreten. Osterreich hat das Ubereinkommen am 12. Juni 2017 ratifiziert (BGBI. IlI
Nr. 108/2017). Mit Stand 1. August 2025 liegen 152 Ratifikationen vor.

Voraussichtlich vom 3. bis 7. November 2025 wird die sechste Tagung der
Vertragsparteien des Ubereinkommens von Minamata tiber Quecksilber in Genf, Schweiz,
stattfinden.

Ziel des Ubereinkommens ist es, Menschen und die Umwelt weltweit vor den
schwerwiegenden Auswirkungen anthropogener Emissionen und Freisetzungen von
Quecksilber im Sinne der nachhaltigen Entwicklung zu schiitzen. Das Ubereinkommen von
Minamata behandelt mit Quecksilber versetzte Produkte sowie Herstellungsprozesse, bei
denen Quecksilber oder Quecksilberverbindungen verwendet werden, und regelt
Emissionen sowie die Freisetzungen in Luft, Wasser und Boden, industrielle Prozesse,
Erzeugnisse und Abfalle und ist mit einem Einhaltungs- und Finanzierungsmechanismus

ausgestattet.

Bei der 6. Tagung der Vertragsparteien werden im Produktbereich des Ubereinkommens
von Minamata voraussichtlich Anderungen unter besonderer Beriicksichtigung
kosmetischer Mittel in Teil | der Anlage A besprochen. Des Weiteren werden auch
guecksilberfreie Alternativen fiir die Herstellung von Vinylchloridmonomer (VCM) im Teil
Il der Anlage B behandelt. Dem Quecksilberhandel ist wieder ein eigener
Tagesordnungspunkt gewidmet, um den Zielsetzungen der Bali Erklarung der 4. Tagung
der Vertragsparteien (Bali Declaration on Combating Global Illlegal Trade in Mercury) zu

entsprechen. Eigene Tagesordnungspunkte sind bei dieser Tagung der Umsetzung der



Entscheidungen der 5. Tagung der Vertragsparteien MC-5/1 (The effects of mercury
pollution on Indigenous Peoples and on local communities) sowie MC-5/15 (Gender Action
Plan) gewidmet. Beziiglich finanzieller Ressourcen werden die zwei Komponenten des
Finanzierungsmechanismus, der Trust Fund (GEF) und das Specific International
Programme to Support Capacity-Building and Technical Assistance beziehungsweise deren
Revision erldutert.

Dariber hinaus wird die diesjahrige Tagung der Vertragsparteien folgende Themen

behandeln:

e Wirksamkeitsiiberpriifung des Ubereinkommens;

e Nationale Berichterstattung;

e Finanzielle Ressourcen und Finanzierungmechanismus, einschlief3lich seiner
Revision und Bericht des GEF-Rates an die Tagung der Vertragsparteien;

e Zeit und Ort der 7. Tagung der Vertragsparteien;

e Umsetzung der Vorgaben zu Herstellungsprozessen, bei denen Quecksilber oder
Quecksilberverbindungen verwendet werden (Anhang B des Ubereinkommens)
und betreffend Kleingoldbergbau;

e Quecksilberabfalle;

e Annahme des Berichts des Komitees zu Umsetzung und Einhaltung sowie der
Empfehlungen des 7. Treffens vom 18. bis 20. Februar 2025;

e Internationale Kooperation des Minamata Sekretariates, insbesondere im Bereich
Biodiversitat mit dem Kunming-Montreal Biodiversity Framework

o Kapazitatsaufbau und Technologietransfer;

e Arbeitsprogramm und Budget fiir die Jahre 2026/2027.

Fir die 6sterreichische Delegation zur 6. Tagung der Vertragsparteien des
Ubereinkommens von Minamata iiber Quecksilber, die voraussichtlich von 3. bis 7.

November 2025 in Genf stattfindet, wird folgende Zusammensetzung in Aussicht

genommen:
Dr." Helga Schrott Bundesministerium fiir Land- und Forstwirtschaft,
Delegationsleiterin Klima- und Umweltschutz, Regionen und
Wasserwirtschaft
Dr. Jakob Windisch Bundesministerium fir Land- und Forstwirtschaft,
Stv. Delegationsleiter Klima- und Umweltschutz, Regionen und

Wasserwirtschaft



Frau Anna-Maria Strigl Osterreichische Vertretung bei den

Stv. Delegationsleiterin Vereinten Nationen in Genf

Der Delegation werden im unbedingt notwendigen Ausmafd weitere Expertinnen und
Experten des Bundesministeriums fiir Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, des Bundesministeriums fiir europdische

und internationale Angelegenheiten sowie des Umweltbundesamts angehdoren.

Die mit der Teilnahme der Delegation verbundenen Kosten finden ihre Bedeckung in den
Budgets der jeweils entsendenden Ressorts. Sofern Beschllisse mit finanziellen
Auswirkungen gefasst werden, werden sie aus den dem zustandigen Ressort zur

Verfligung gestellten Mitteln bedeckt.

Im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Land- und Forstwirtschaft, Klima- und

Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft stelle ich den

Antrag,

die Bundesregierung wolle dem Herrn Bundesprasidenten vorschlagen, die Mitglieder der
Osterreichischen Delegation in der oben genannten Zusammensetzung zur Teilnahme an
den Beratungen und Beschlussfassungen der 6. Tagung der Vertragsparteien des
Ubereinkommens von Minamata tiber Quecksilber, sowie die Leiterin der dsterreichischen
Delegation, Frau Dr'" Helga Schrott, und im Falle ihrer Verhinderung den stellvertretenden
Leiter der 6sterreichischen Delegation, Dr. Jakob Windisch, zur Unterzeichnung der

allfalligen Schlussakte der Tagung zu bevollmachtigen.

25. September 2025

Mag.2 Beate Meinl-Reisinger, MES
Bundesministerin



	6. Tagung der Vertragsparteien des Übereinkommens von Minamata über Quecksilber; 3. bis 7. November 2025 in Genf; österreichische Delegation

